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Vor dem Hintergrund der sich
immer schneller wandelnden

Entwicklung in der Medizin, Auf-
spaltung der Pflegearbeit, Druck
zur Übernahme neuer, risikoträch-
tiger Aufgabengebiete, Einspa-
rung von Planstellen u.v.m., stellt
sich für die Stationsleitung die
entscheidende Frage nach der
Verantwortung im Stationsalltag.
Fragen nach der Verantwortung
stellen sich vor allem im Zu-
sammenhang mit immer häufiger
eingesetzten kostengünstigeren
Pflegekräften mit unausreichen-
der Qualifikation.
Der Stationsleitung obliegt es im
Einzelfall zu prüfen und zu ent-
scheiden, welche grund- und be-
handlungspflegerischen Maßnah-
men ohne Risiko auf das von der
Krankenhausleitung eingestellte
Personal delegiert werden kön-
nen. Im Zweifel hat sie sich ähnlich
wie bei der Delegation ärztlicher
Tätigkeiten auf Krankenpflege-
kräfte, bei jeder Mitarbeiterin oder
Mitarbeiter, die oder der über kei-
ne abgeschlossene dreijährige
Krankenpflegeausbildung verfügt
und noch nicht langjährig erfah-
ren ist, sich zu überzeugen, ob die
beauftragte Pflegeperson, auch in
der Lage ist, diese Aufgaben zu
übernehmen. Hierbei geht es so-
wohl um die Delegation und
Übernahme von primär ärztlichen
Tätigkeiten, die im Laufe der me-
dizinischen und pflegerischen
Entwicklung zunehmend mehr in

den pflegerischen Bereich verla-
gert wurden, als auch um die Zu-
lässigkeit der Delegation von be-
handlungs- und grundpflegeri-
schen Maßnahmen. Sollten erheb-
liche Zweifel in Bezug auf die Qua-
lifikation eines Mitarbeiters beste-
hen und kann dadurch der rei-
bungslose Stationsablauf nicht
gewährleistet werden, so müssen
diese Bedenken dem Arbeitgeber
in Form einer Entlastungsanzeige,
mit der Bitte um Abhilfe, zur
Kenntnis gebracht werden. Ob in
allen Fällen eine Umstrukturie-
rung möglich sein wird, bleibt da-
hin gestellt.
Die Bezeichnung pflegefremde
Mitarbeiter umfasst ein weites
Spektrum an Mitarbeitern und
Helfern, einerseits Angehörige an-
derer Berufsgruppen, die pflegeri-
sche Tätigkeiten gelegentlich
bzw. auch im Rahmen ihrer Be-
rufsausübung  übernehmen, an-
dererseits pflegerische Laien wie
Praktikanten und Angehörige. Da-
gegen sind langjährig in der Pfle-
ge arbeitende und erfahrene
Krankenpflegehelfer/ innen (ein-
jährige Ausbildung) und Pflege-
helfer/ innen nicht pflegefremd,
jedoch aufgrund der mangelnden
formalen Qualifikation, nicht als
Pflegefachkraft einzustufen. Dies
hat zur Folge, dass damit auch ei-
ne Einschränkung der Delega-
tionsmöglichkeit verbunden ist.
Ärzte, AiP, Medizinstudenten.
Während Ärzte in der Regel bis

auf wenige Ausnahmen, keine
pflegerischen Aufgaben überneh-
men, sieht es bei den Ärzten im
Praktikum und Medizinstudenten
anders aus. Die Aufgaben im
Grenzbereich zwischen ärztlichen
und pflegerischen Tätigkeiten
können sich mangels gesetzlicher
Regelung in der Praxis durchaus
überschneiden und vermischen,
so dass oftmals wegen fehlender
ärztlicher Anleitung für diese bei-
den Gruppen das Pflegepersonal
die Anleitung für primär ärztliche
Tätigkeiten - die fast ausschließ-
lich von Krankenpflegekräften
durchgeführt werden - wie z.B.
i.m. Injektionen, übernimmt. Die
Zeit für die Anleitung bei Aufga-
ben des ärztlichen Dienstes fehlt
letztendlich im Bereich der Pflege;
ebenso muss allen Beteiligten be-
wusst sein, dass in Anleitesituatio-
nen die zuständige Pflegeperson
für fehlerhaftes Verhalten des an-
gewiesenen Mitarbeiters die Ver-
antwortung trägt.
Wenn, wie häufig praktiziert, bei
personellen Engpässen im Kran-
kenpflegebereich Studenten für
ausgefallene Pflegepersonen ein-
gesetzt werden ist das bei Studen-
ten der Studiengänge Pflegepä-
dagogik und Pflegemanagement
unproblematisch, solange für die-
se Studiengänge eine zuvor absol-
vierte Pflegeausbildung obligato-
risch ist, ebenso bei Medizinstu-
denten im fortgeschrittenen Se-
mester. Bei allen anderen Fach-
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richtungen ist jedoch im Einzelfall
zu prüfen, ob sie mit Pflegeaufga-
ben und wenn ja, mit welchen, oh-
ne Risiko für alle Beteiligten be-
traut werden können. In der Praxis
ist es häufig so, dass mit dem Ein-
satz von Studenten zwar die aus-
gefallenen Krankenpflegeperso-
nen zahlenmässig ersetzt werden,
aber nicht unbedingt qualitativ.
Dies bedeutet für die verantwort-
liche Stationsleitung oder deren
Vertretung, dass sie, um Risiken zu
minimieren, diese Mitarbeiter im
ungünstigsten Fall nur zum Tele-
fondienst und für Botengänge
einteilen kann.
Krankenpflegeschüler. Während
die KrPflAPrV a.F. einzelne Tätig-
keiten vorsah, die im Rahmen der
dreijährigen Ausbildungszeit er-
lernt werden mussten, ist die neue
KrPflAPrV diesbezüglich allgemei-
ner gehalten. Das bedeutet für die
Delegation von Tätigkeiten an
Auszubildende, dass die Stations-
leitung wie bisher, in enger Zu-
sammenarbeit mit der Ausbil-
dungsstätte Vorgaben entwickeln
sollte, die an dem jeweiligen Ein-
satzort schwerpunktmäßig erlernt
werden sollten, welche Tätigkei-
ten unter Anleitung und/ oder
Überwachung und welche eigen-
ständig durchgeführt werden
können.
Bei Beginn der Ausbildung sind
Krankenpflegeschüler/innen
zuerst ebenso pflegefremd wie
Praktikanten, das bedeutet für die

r beiter Praxisanleiter vor Ort, dass sie ein
gutes Gespür entwickeln müssen,
was dem einzelnen Auszubilden-
den übertragen werden kann und
was nicht. Erst im Laufe der drei-
jährigen Ausbildung entwickeln
sich aus pflegefremden Mitarbei-
tern kompetente Pflegeexperten.
Mit dem Fortschreiten der Ausbil-
dung können zunehmend mehr
Pflegeaufgaben, bis auf wenige
Ausnahmen (z.B. Injizieren, dies
soll nur unter unmittelbarer Auf-
sicht einer Pflegefachkraft ge-
schehen) eigenständig durchge-
führt werden.
Mit Ablegen der staatlichen Prü-
fung und Beendigung der Ausbil-
dung, ist formal der Status einer
Pflegefachkraft erreicht. Dies be-
deutet, dass sie nun alle Tätigkei-
ten einer Pflegefachkraft eigen-
verantwortlich übernehmen
kann. Je nach Einsatzort kann bzw.
muss aber auch hier noch Kontrol-
le und Aufsicht der erfahrenen
Stationsleitung notwendig sein.
Für die Stationsleitung bedeutet
dies bei der Delegation abtei-
lungsspezifischer Tätigkeiten, dass
sie neben der formalen auch die
materielle Qualifikation der noch
unerfahrenen Pflegefachkraft zu
berücksichtigen hat.

Krankenpfle-
gehelfer. Diese
Berufsgruppe
war, vor dem
Hintergrund
des Pflegenot-
standes, jahre-
lang mit Auf-

gaben betraut worden, die übli-
cherweise gemäß. Krankenpflege-
gesetz a.F. von 1985 i.V.m. der
Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung in den Bereich der Kran-
kenpflegekräfte fielen. Diese wur-
de sowohl in Krankenhäusern als
auch in ambulanten und stationä-
ren Pflegeeinrichtungen gebilligt
und praktiziert.
Mit einem Blick ins Krankenpfle-
gegesetz wird deutlich, dass die
Ausbildung zum Krankenpflege-
helfer in erster Linie als Assistenz-
beruf der Krankenpflege einzustu-
fen ist und damit viele der bisher
übernommenen Aufgaben, insbe-

Es ist im Einzelfall zu

prüfen, ob Pflegeauf-

gaben möglichst risikofrei

delegiert werden können

sondere viele Tätigkeiten aus dem
Bereich der Behandlungspflege
nicht eigenständig durchführen
sollten. In der ambulanten Pflege
und im Heimbereich, die etwa 50
Prozent Nichtpflegefachkräfte be-
schäftigen, musste in den vergan-
genen Jahren vieles aus diesem
Grund umstrukturiert werden. Mit
Einführung der Pflegeversiche-
rung 1995 SGB XI und Änderung
des Heimgesetzes wurden im § 71
SGB XI und im § 6 der Heimperso-
nalverordnung, die Kriterien für ei-
ne Pflegefachkraft festgelegt. Dar-
aus ergibt sich, dass Krankenpfle-
gehelfer und Pflegehelfer keine
Fachkräfte im Sinne des Gesetzes
sind und somit keine Behand-
lungspflege ausführen sollen. Bei
Überprüfungen der Einrichtungen
im Rahmen der Qualitätssiche-
rung durch MDK, wird eine andere
Vorgehensweise in der Regel be-
anstandet. Dies führte in manchen
Einrichtungen zu großem Unmut
auf allen Seiten. Einerseits fühlten
sich die Krankenpflegehelfer ab-
qualifiziert, da sie nunmehr viele
der bisher ohne Beanstandung
durchgeführten Tätigkeiten nicht
mehr ausüben durften und ande-
rerseits die verantwortlichen Lei-
tungspersonen das Problem mit
der quantitativ und qualitativ rich-
tigen Besetzung ihrer Einrichtun-
gen lösen mussten und müssen.
In Krankenhäusern wird üblicher-
weise vorwiegend dreijährig aus-
gebildetes Krankenpflegeperso-
nal für die Arbeit am Patienten
eingesetzt, da die komplexen
Handlungsabläufe eine umfassen-
de Aus- bzw. sogar Weiterbildung
erfordern. Umso mehr ist in die-
sem Bereich für Krankenpflege-
helfer das Krankenpflegegesetz
im Wortlaut anzuwenden, so dass
die Krankenhäuser, die z.Z. noch
mit Krankenpflegehelfern arbei-
ten, gut beraten sind, diese ihrer
formalen Qualifikation entspre-
chend einzusetzen und keine be-
handlungspflegerischen Tätigkei-
ten zu delegieren. (Paradoxer-
weise ist die Delegation von ärzt-
lichen Tätigkeiten wie z.B. Injektio-
nen durch einen Arzt nicht ausge-
schlossen, wenn sich der delegie-
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Ähnliches bittet, das ihm dann
von diesem gereicht wird. Kommt
es dabei durch ein Verschulden
des ehrenamtlich Tätigen zu ei-
nem Schaden beim Patienten,
trifft die Stationsleitung keine Ver-
antwortung in Form von Überwa-
chungspflichten, da sie diese Tä-
tigkeit nicht delegiert hatte. D.h.,
sie trifft im Falle einer Schädigung
auch keine Haftung. Wie dieser
Fall haftungsrechtlich einzuschät-
zen ist, hängt davon ab, unter wel-
chen Umständen der ehrenamtli-
che Helfer tätig geworden ist.Wer-
den die ehrenamtlichen Helfer auf
Veranlassung des Krankenhauses
eingesetzt, müsste die Haftpflicht-
versicherung des Krankenhausträ-
gers einstehen. Werden die Ehren-
amtlichen im Auftrag einer Orga-
nisation wie z.B. im Rahmen von
Palliativ-Care oder ähnlichen Insti-
tutionen beauftragt, ist diese Ein-
richtung auch für ihre Beauftrag-
ten verantwortlich. Bei besonders
gefährdeten Patienten sollte ein
Hinweis der Stationsleitung erfol-
gen, dass sich Besucher zuerst im
Dienstzimmer melden sollten, um
auf evtl. Gefahrensituationen (z.B.
Verschlucken) hinweisen zu kön-
nen.
Angehörige. Ähnliches trifft auch
auf Angehörige zu, die oftmals ein
Großteil an Pflegetätigkeiten
übernehmen, teilweise, um das
Pflegepersonal zu entlasten aber

rende ärztliche Mitarbeiter von
dem Können, d.h. der materiellen
Qualifikation der oder des Ange-
wiesenen überzeugt hat. Um je-
doch Missverständnisse oder Irr-
tümer, die zu Lasten des Patienten
gehen könnten zu vermeiden,
empfiehlt es sich, einen klar struk-
turierten Ablauf auf der Station
mit Dienstanweisungen, die für al-
le verbindlich sind, zu gewährlei-
sten.)
Ergo- und Physiotherapeuten
u.a. werden in der Regel nur in ih-
rem eigenem Aufgabengebiet tä-
tig, es sei denn, sie übernehmen
pflegerische Tätigkeiten beim Pa-
tienten wie den Gang zur Toilette
oder das Reichen von Flüssigkeit
und Nahrung. Diese Aufgaben
werden jedoch nicht vom Pflege-
personal delegiert, sondern im
Rahmen des Reha- und Mobilisa-
tionsprogramms, Trainieren von
Fertigkeiten des täglichen Lebens
oder aber auch aus Hilfsbereit-
schaft übernommen oder wenn
eine Pflegekraft nicht in der Nähe
ist, um die erforderlichen Maß-
nahmen durchzuführen. Sollte es
hierbei zu einem Schaden bei ei-
nem Patienten kommen, z.B. Sturz
des Patienten oder Verschlucken
mit nachfolgender Aspiration, fällt
dieses Geschehen nicht in die De-
legationsverantwortung der Sta-
tionsleitung, sondern in den Ver-
antwortungsbereich des Ausfüh-
renden.
Pflegehelfer ohne Ausbildung, je-
doch mit Erfahrung in der Pflege
und evtl. mit Basisqualifikation,
werden kaum in Krankenhäusern
eingesetzt, da aufgrund des feh-
lenden pflegerischen und medizi-
nischen Fachwissens, die Gefahr
besteht, schwerwiegende Fehler
in Ausübung ihrer Tätigkeit zu be-
gehen. Einsetzbar wäre diese Mit-
arbeitergruppe lediglich bei rela-
tiv einfachen pflegerischen Tätig-
keiten, wie bei der Essensanrei-
chung oder Waschen des Patien-
ten, Vorlesen,Telefondienst und
Botengänge.
Bei Zivildienstleistenden, soweit
in den Krankenhäusern über-
haupt noch vertreten, gelten die
Vorgaben der zulässigen Tätigkei-

ten aus dem Zivildienstgesetz, an-
sonsten gelten die Ausführungen
zu Punkt „Pflegehelfer“.
Bei den Praktikanten ist zwi-
schen den Schulpraktikanten und
denjenigen, die zur Vorbereitung
auf ihren Beruf ein Praktikum ab-
leisten müssen zu unterscheiden.
Bei Ersteren gelten neben den
Ausführungen zum Punkt „Pflege-
helfer“ das Jugendschutz- und Ju-
gendarbeitsschutzgesetz, das be-
stimmte, die Gesundheit des Ju-
gendlichen schädigende Tätigkei-
ten verbietet. Bei der zweiten
Gruppe hängt es von den Tätig-
keiten des zu erlernenden Berufes
ab. Die Anleitung und Überwa-
chung obliegt hierbei den verant-
wortlichen Ausbildern (z.B. Ergo-
und Physiotherapeuten). Handelt
es sich um ein Pflegepraktikum,
das als Vorbereitungsdienst abge-
leistet werden muss, gelten je
nach Fähigkeiten und Können des
Praktikanten die Ausführungen
unter „Pflegehelfer“.
Ehrenamtliche Helfer und Besu-
cher sind keine Mitarbeiter des
Krankenhauses sondern werden
ehrenamtlich vorwiegend im sozi-
alen und kulturellen Bereich tätig.
Es besteht kein Weisungsrecht der
Stationsleitung und anderen Pfle-
gekräften. Bei diesen ehrenamt-
lichen Besuchsdiensten kann es
jedoch vorkommen, dass ein Pa-
tient um ein Glas Wasser oder

Grundsätze der Delegation
Grundsätzlich gelten die allgemeinen Delegationsregeln wie auch bei der
Delegation von ärztlichen Tätigkeiten auf Krankenpflegepersonal

W Anordnungsverantwortung
Der oder die Delegierende trägt die Ver-
antwortung für die richtige Anordnung
der Maßnahme und für die Auswahl den
richtigen Delegierungsadressaten, im
Zweifel Überprüfung der Fähigkeiten
des Mitarbeiters. Ergeben sich keine Be-
denken und gehört diese Tätigkeit in
den Aufgabenbereich des Mitarbeiters
(bei Notfällen sind Ausnahmen zulässig),
kann diese Maßnahme delegiert wer-
den.

W Durchführungsverantwortung
Derjenige, der eine Maßnahme ausführt,
trägt die Verantwortung für die korrekte
Durchführung und haftet bei fehlerhaf-
ter Durchführung.

W Übernahmeverschulden
trifft denjenigen, der eine Maßnahme
übernimmt, ohne die dafür notwendi-

gen Fachkenntnisse zu haben. Bei be-
rechtigten Bedenken des Mitarbeiters
diesbezüglich, kann die Durchführung
der Tätigkeit abgelehnt werden ohne
dass es als Arbeitsverweigerung zu wer-
ten ist. Eine Nachqualifizierung durch
entsprechende Fortbildungen kann so-
wohl vom Arbeitnehmer als auch vom
Arbeitgeber verlangt werden, wenn die-
se Tätigkeit in den Aufgabenbereich des
Mitarbeiters fällt.

W Organisationsverantwortung
fällt in den Bereich der Leitung des Kran-
kenhauses oder der Abteilung. Damit
kann eine Einrichtung zur Verantwor-
tung gezogen werden, wenn nicht das
entsprechend qualifizierte Personal zum
Einsatz kommt, sondern Personal mit ei-
ner geringeren Qualifikation und der
entstandene Schaden auf die Minder-
qualifizierung zurückzuführen ist.
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auch, weil sie in absehbarer Zeit
die Versorgung des Angehörigen
in häuslicher Pflege übernehmen
wollen oder müssen. Dagegen ist
im Prinzip nichts einzuwenden.
Je nach Krankheitsfall und Schwe-
re der Erkrankung, aber auch nach
den zeitlichen Möglichkeiten so-
wie unter Beachtung der körper-
lichen und seelischen Verfassung
der Angehörigen, können diese
zunehmend mehr an Aufgaben
und Verantwortung übernehmen.
Nach entsprechender Unterwei-
sung und Anleitung durch das
Krankenpflegepersonal, werden
die Angehörigen diese Pflege-
maßnahmen zuerst unter Aufsicht
des Pflegepersonals, später, je
nach Tätigkeit, auch allein durch-

um Tätigkeiten, die von den Ange-
hörigen auch zu Hause durchge-
führt werden, wie z.B. das Baden
oder Wickeln eines Kindes und die
Mutter lässt das Kind in einem kur-
zen Moment unbeaufsichtigt auf
dem Wickeltisch, so dass es her-
unterfällt, obliegt allein ihr die Ver-
antwortung. Wird bei Kontrollen
bemerkt, dass Maßnahmen nicht
oder fehlerhaft ausgeführt wur-
den, ist der betreffende Angehöri-
ge darauf hinzuweisen und in eini-
gen Fällen gebietet es die Sicher-
heit des Patienten, den Angehöri-
gen von seiner Aufgabe zu entbin-
den. Dies ist entsprechend in der
Pflegedokumentation zu vermer-
ken und gegebenenfalls der ärztli-
che Dienst zu informieren.

Zulässigkeit der Delegation von ärztlichen und pflegerischen Tätigkeiten
auf Mitarbeiter in der Krankenpflege im Krankenhaus

Ärzte KS/KPK Kranken- Kranken- Arzt- Pflege- Praktikant/ ZDL Angehörige
AiP KS/P pflegeschüler pflegehelfer helferin helfer Studenten nach entspr.

GKP/ n. Anleitung/ Anleitung
GKKP* bzw. unter u. Kontrolle

Aufsicht

Erstellen und Evaluierung
der Pflegeplanung – X X – – – – – –

s.c. Inj. X X X – X – – – X

i.m. Inj. X X X – X – – – X

i.V.Inj. X – X m.WB AI – – X – – – –

Blutentnahme venös* rechtlich
unproblematisch, jedoch zum
ärztlichen Bereich gehörend X X* X* – X* – – – –

Infusion anlegen X – – – X* – – – –

Wechsel der Infusionsflasche X X X – X – – – X

Transfusion, nicht delegierbar X – – – – – – – –

Med.Gabe Port X X X – X – – – X

Legen v. Magensonden X X X – X – – – –

Legen u.Wechsel v. Blasenkatheter X X X – X – – – X

Katheterversorgung suprapubisch X X X – X – – – –

Blasenspülung X X X – X – – – –

Darmeinlauf/Klistier X X X – X – X – X – X – – X

Stomapflege X X X X – – – – X

Dekubitusbehandlung X X X – – – – – – X

Krankenbeobachtung/
Vitalzeichenkontrolle X X X X X X – – X

führen können. Dabei trifft die An-
leitenden die Verantwortung, sich
zu überzeugen, ob der Angehöri-
ge diese Maßnahme beherrscht.
Handelt es sich um komplizierte
Behandlungspflege, wird die
Übergabe an den Angehörigen
zunächst unter Aufsicht und
weiterhin unter Kontrolle erfol-
gen, handelt es sich um Pflegetä-
tigkeiten aus dem Bereich der
Grundpflege, können diese eher
vom Angehörigen übernommen
werden.
Allgemein lässt sich sagen, je ge-
ringer die Gefährdungsmöglich-
keit des Patienten durch die über-
tragene Aufgabe ist, umso eher
kann diese von Angehörigen über-
nommen werden. Handelt es sich



te Situationen korrekt einschätzen
zu können und sich im Bedarfsfall
entsprechend zu verhalten. Aus
Qualitätssicherungsgründen gem.
§§ 135, 137 ff SGB V, sollte die
Qualifikation der ausführenden
Mitarbeiter im Krankenhaus sehr
hoch sein, weil damit evtl. Fehler
vermieden werden können, die
bei einem nicht ausgebildeten
Mitarbeiter passieren könnten.
Dies gilt generell für alle Berufs-
gruppen.
Mit dem Einsatz von nicht exami-
nierten Pflegepersonal erhofft
sich der Krankenhausträger weni-
ger hohe finanzielle Belastungen.
Das mag auf dem ersten Blick
rechnerisch richtig sein, fraglich
ist jedoch, ob durch den Einsatz
von Hilfskräften und die damit hö-
here Wahrscheinlichkeit von Pfle-
gefehlern, das Budget nicht viel

mehr belastet
wird. Zudem
müssen bei
Pflegefehlern
die weiteren
Folgen, sowohl
für den Patien-
ten als auch für

den einzelnen Mitarbeiter be-
dacht werden, ebenso der ver-
mutlich eintretende Imageverlust
des Krankenhauses bei einer
Schadensersatzklage des Patien-
ten.
Zu bedenken ist, dass auch Arbeit-
nehmer ohne die entsprechende
formelle und materielle Qualifika-
tion bei einem Fehler unter Um-
ständen strafrechtlicher Verfol-
gung wegen fahrlässiger Körper-
verletzung bzw. fahrlässiger Tö-
tung ausgesetzt sind. Einige Bei-
spiele sollen dies verdeutlichen:
Die Essensanreichung mit Löffel
oder Gabel wird als grundsätzlich
delegationsfähige Maßnahme
auch auf Nichtpflegefachkräfte
angesehen. Dennoch kann es da-
bei zu Schädigungen kommen.
W Ein Patient ohne Schluckstörun-
gen verschluckt sich ohne ersicht-
lichen Grund und erstickt, trotz
Rettungsmaßnahmen: niemand
muss haften
W Ein Patient mit Schluckstörun-
gen isst noch allein, verschluckt
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In der Praxis ist es oftmals nicht
ganz so einfach zu entscheiden,
welche Aufgaben auf die verschie-
denen Mitarbeitergruppen dele-
giert werden dürfen. Es muss je-
doch sowohl die formelle als auch
die materielle Qualifikation in die
Überlegungen mit einbezogen
werden, ebenso spielt der Ge-
sundheitszustand des Patienten
und die sogenannte „Gefahrenge-
neigtheit“ bzw. das Risiko der
Maßnahme eine Rolle. Die Einwilli-
gung des Patienten oder seines
gesetzlichen Vertreters  in die Vor-
nahme dieser Tätigkeit wird je-
weils als gegeben vorausgesetzt.
Auch der Blick ins Krankenpflege-
gesetz a. und n. F., lässt keine ein-
deutigen Rückschlüsse zu, welche
Tätigkeiten ausgebildete Kran-
kenpflegekräfte ausschließlich in
Abgrenzung zur beruflich ausge-
übten Pflege durch Nichtausgebil-
dete und der Laienpflege als so
genannte „Vorbehaltstätigkeiten“
vorbehalten sind und welche Tä-
tigkeiten von Pflegeexperten oh-
ne Krankenpflegeexamen durch-
geführt werden können. (Anders
das Krankenpflegegesetz von
1938, das Vorbehaltstätigkeiten
vorsah.) Helmut Erdle dazu: Der
„§ 3 KrPflG vom 16.7.2003 enthält
indirekt eine Definition der Kran-
ken- und Kinderkrankenpflege, je-
doch als Berufsbezeichnungs-
schutzgesetz keine Tätigkeitsvor-
behalte. Es stellt deshalb grund-
sätzlich kein Hindernis dar, Perso-
nen, unabhängig davon, ob sie ei-
ne Erlaubnis nach diesem Gesetz
haben, entsprechend ihren Kennt-
nissen und Fähigkeiten mit pfle-
gerischen Aufgaben zu betrauen.“
Dies findet seinen Niederschlag
insbesondere im SGB XI, wo der
Gesetzgeber eindeutig die Pflege
durch Angehörige und sonstige
Pflegepersonen favorisiert. Ande-
rerseits wird im Rahmen des Pfle-
gequalitätssicherungsgesetzes
PQsG ein hohes Maß an Qualität
gefordert. Die Auswirkungen die-
ser Politik sind in ambulanten und
stationären Pflegeeinrichtungen
deutlich zu spüren. Grundsätzlich
gilt: Je höher das Wissen, umso
eher auch die Möglichkeit, riskan-

Die gute Qualifikation der

Mitarbeiter im Kranken-

haus hilft  Pflegefehler

zu vermeiden

sich und verstirbt: kein Verschul-
den und keine Haftung des Pfle-
gepersonals und des Trägers.
W Ein Patient verschluckt sich, weil
die nahrungsverabreichende Pfle-
geperson sich nicht an den kör-
perlichen Bedürfnissen des Pa-
tienten orientiert und den Schluck
Tee oder den Löffel mit Essen den
Verhältnissen des Patienten nicht
angepasst verabreicht.
Urteil AG Berlin 2001: Verurteilung
eines Pflegehelfers wegen fahrläs-
siger Tötung, weil er einer Patien-
tin ein zu großes Stück Kohlroula-
de gereicht hat. Dies hätte durch
den Einsatz einer Krankenpflege-
kraft vermieden werden können.
Aber auch eine Krankenpflege-
kraft kann nach jahrelanger Be-
rufskarenz durch Erziehungszei-
ten oder Studium „pflegefremd“
zumindest aber „pflegeentwöhnt“
sein, so dass trotz vorliegender
formeller Qualifikation, die mate-
rielle Befähigung nicht mehr aus-
reicht. In solchen Fällen muss sich
die delegierende Stationsleitung
im Rahmen eines Einarbeitungs-
konzeptes von den Ressourcen
der Mitarbeiter überzeugen und
sie ihren Fähigkeiten entspre-
chend einplanen. Andererseits
trifft auch die Mitarbeiter die Ver-
pflichtung, sich den aktuellen
Stand der Pflegetechniken durch
regelmäßige Fortbildungen in ih-
rem Arbeitsbereich anzueignen.
Abschließend bleibt zu sagen: um
Unsicherheiten und Kompetenz-
streitigkeiten zu vermeiden, wäre
es sinnvoll, eine für alle geltende
verbindliche Dienstanweisung, zu
erarbeiten, in der klar geregelt ist,
wer mit welcher Qualifikation wel-
che Tätigkeiten durchführen darf
und welche nur mit Einschrän-
kung bzw. überhaupt nicht. Um
den Pflegealltag etwas zu erleich-
tern, dient die beistehende Tabel-
le, die jedoch keinen Anspruch auf
Vollständigkeit erhebt, noch als
abschließende Regelung zu ver-
stehen ist, da die Entwicklung im
Bereich der Pflege und Medizin ra-
pide fortschreitet. Die Tabelle um-
fasst ausschließlich die im Kran-
kenhaus beruflich Tätigen sowie
die Gruppe der Angehörigen. 8


